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Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit -
Aufsteller-Erlaubnis beantragen
Wenn Sie gewerbsmäßig Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufstellen wollen,
brauchen Sie eine Erlaubnis der zuständigen Behörde.

Ein Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit ist jedes Gerät, das mit einer technischen
Vorrichtung ausgestattet ist, die als "zweite Kraft" einen eigenständigen
(selbstwirkenden) und für den Spielausgang ausschlaggebenden Einfluss auf den
Spielerfolg hat. Der Spieler kann in diesem Fall den Spielablauf durch eigene
Handlungen nicht unmittelbar bestimmen. Der Spielerfolg wird vielmehr durch eine
selbstwirkende, besonders konstruierte Vorrichtung entscheidend beeinflusst.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um einen Geld- oder um einen Warengewinn
handelt.

Voraussetzungen
persönliche Zuverlässigkeit
Die Zuverlässigkeit wird anhand verschiedener Nachweise geprüft. Der
Antragsteller hat hierfür eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister
(Führungszeugnis) und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
beizubringen.
Sachkunde
Nachweis der erfolgten Unterrichtung über die notwendigen Kenntnisse zum
Spieler- und Jugendschutz
Sozialkonzept
Konzept einer öffentlich anerkannten Institution, in dem Maßnahmen
dargelegt werden, wie den sozialschädlichen Auswirkungen des Glücksspiels
vorgebeugt werden soll.
Bauartzulassung
(https://service.berlin.de/dienstleistung/329637/)
Es dürfen nur solche Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufgestellt werden,
deren Bauart von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen ist.
Geeigneter Auffstellort
(https://service.berlin.de/dienstleistung/327495/)
Die Aufstellung darf nur an Orten erfolgen, deren Geeignetheit zuvor von der
Gemeinde des Aufstellortes schriftlich bestätigt worden ist.

Spielgeräte dürfen nur in erlaubnispflichtigen Schank- und
Speisewirtschaften, Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen oder
Wettannahmestellen der konzessionierten Buchmacher, aufgestellt
werden.
Warenspielgeräte dürfen darüber hinaus auch auf Volksfesten,
Schützenfesten oder ähnlichen Veranstaltungen, Jahrmärkten oder
Spezialmärkten aufgestellt werden.

Erforderliche Unterlagen
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Aufstellung von
Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit
Bitte stellen Sie schriftlich einen Antag auf Erlaubnis.

https://service.berlin.de/dienstleistung/329637/
https://service.berlin.de/dienstleistung/327495/
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Personaldokument
Personalausweis oder anderes amtliches Ausweisdokument mit Lichtbild.
Aufenthaltstitel, wenn der Antragsteller nicht Angehöriger eines EU-Landes
ist.
Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde
(https://service.berlin.de/dienstleistung/120926/)
Zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit wird eine Auskunft aus
dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde
(Belegart O) benötigt.
Die Auskunft ist bei der Wohnsitzgemeinde (in Berlin in jedem Bürgeramt) zur
Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird direkt dem für den
Betriebssitz zuständigen Ordnungsamt übersandt. Die Auskünfte dürfen nicht
älter als drei Monate sein. Das Bundesministerium für Justiz bietet zudem
eine Beantragung im Onlineverfahren an (siehe „Weiterführende
Informationen").
Gewerbezentralregisterauszug zur Vorlage bei einer Behörde
(https://service.berlin.de/dienstleistung/327835/)
Zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit wird eine Auskunft aus
dem Gewerbezentralregister für natürliche Personen zur Vorlage bei einer
Behörde (Belegart 9).
Die Auskunft ist als Privatperson bei der Wohnsitzgemeinde (in Berlin in
jedem Bürgeramt) zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie
wird direkt dem für den Betriebssitz zuständigen Ordnungsamt übersandt.
Juristische Personen mit Betriebssitz in Berlin beantragen diesen bei ihrem
zuständigen Ordnungsamt.
Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein. Das Bundesministerium
für Justiz bietet zudem eine Beantragung im Onlineverfahren an (siehe
„Weiterführende Informationen").
IHK-Unterrichtungsnachweis
(https://service.berlin.de/dienstleistung/330168)
Jeder Betreiber hat durch eine Bescheinigung einer Industrie- und
Handelskammer nachzuweisen, dass er über die für die Ausübung des
Gewerbes notwendigen Kenntnisse zum Spieler- und Jugendschutz
unterrichtet worden ist.
Daneben darf der Betreiber auch nur solche Personen mit der Aufstellung von
Spielgeräten beschäftigen, die an einer Unterrichtung teilgenommen haben.
Von dieser Verpflichtung nicht erfasst ist z. B. das nur mit Büroarbeiten
befasste Personal des Aufstellers.
Sozialkonzept

Der Antragsteller muss nachweisen, dass er über ein Sozialkonzept
einer öffentlich anerkannten Institution verfügt, in dem dargelegt wird,
mit welchen Maßnahmen den sozialschädlichen Auswirkungen des
Glücksspiels vorgebeugt werden soll.
Das Sozialkonzept soll veranschaulichen, wie der Aufsteller und seine
Beschäftigten frühzeitig problematisches Spielverhalten erkennen.
Das Konzept ist auf das gesamte Unternehmen des Aufstellers
bezogen, d. h. es umfasst den Gewerbetreibenden und seine
Angestellten. Bestandteile eines derartigen Konzepts sind u. a.
Regelungen über die Schulung des Personals, Hinweise auf
Beratungsangebote sowie die Schaffung von Möglichkeiten für Spieler,
ihre Gefährdung einzuschätzen. Durch die Einbeziehung auch des

https://service.berlin.de/dienstleistung/120926/
https://service.berlin.de/dienstleistung/327835/
https://service.berlin.de/dienstleistung/330168
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Personals in das Konzept soll gewährleistet werden, dass nicht nur der
Aufstellunternehmer, sondern auch seine vor Ort tätigen Mitarbeiter in
Suchtfragen geschult sind und z. B. gefährdete Spieler erkennen und
entsprechend reagieren können.
Die Verfügbarkeit von entsprechendem Informationsmaterial mit
Hinweisen auf Beratungsangebote für suchtgefährdete Spieler ist
ebenfalls Bestandteil des Konzepts.
Öffentlich anerkannte Institutionen, die derartige Konzepte entwickeln,
sind insbesondere Einrichtungen für Suchtfragen, der Suchthilfe und
der Suchtprävention.

Aktueller Auszug aus dem Handelsregister
(https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.xhtml)
Eingetragene Firmen reichen bitte bei Antragstellung einen aktuellen Auszug
aus dem Handelsregister ein. In Gründung befindliche juristische Personen
(GmbH, AG) reichen den Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung ein.

Formulare
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Aufstellung von
Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33c GewO)
(https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/wirtschaft/gewerberec
ht/_assets/winr-204a-gewo-spielgeraete-mit-gewinnmoeglichkeit-antrag-
barrierefrei-05_23.pdf)

Gebühren
700,00 Euro

Rechtsgrundlagen
Gewerbeordnung (GewO) § 33c
(https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__33c.html)
Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit
Gewinnmöglichkeit - Spielverordnung (SpielV)
(https://www.gesetze-im-internet.de/spielv/)
Verwaltungsgebührenordnung (VGebO)
(https://gesetze.berlin.de/perma?a=VwGebO_BE)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
2 bis 4 Wochen

Weiterführende Informationen
Hinweise zum Datenschutz (Ordungsämter des Landes Berlin)
(https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/wirtschaft/gewerberec
ht/_assets/winr_105_merkblatt_dsgvo.pdf)
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten - zum Unterrichtungsnachweis
für Aufsteller anmelden (Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/330168)
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit - Geeignetheit des Aufstellortes
bestätigen lassen (Dienstleistung)

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.xhtml
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/wirtschaft/gewerberecht/_assets/winr-204a-gewo-spielgeraete-mit-gewinnmoeglichkeit-antrag-barrierefrei-05_23.pdf
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/wirtschaft/gewerberecht/_assets/winr-204a-gewo-spielgeraete-mit-gewinnmoeglichkeit-antrag-barrierefrei-05_23.pdf
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/wirtschaft/gewerberecht/_assets/winr-204a-gewo-spielgeraete-mit-gewinnmoeglichkeit-antrag-barrierefrei-05_23.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__33c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/spielv/
https://gesetze.berlin.de/perma?a=VwGebO_BE
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/wirtschaft/gewerberecht/_assets/winr_105_merkblatt_dsgvo.pdf
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/wirtschaft/gewerberecht/_assets/winr_105_merkblatt_dsgvo.pdf
https://service.berlin.de/dienstleistung/330168
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(https://service.berlin.de/dienstleistung/327495/)
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit - Bauartzulassung beantragen
(Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/329637/)

Hinweise zur Zuständigkeit
Die Erlaubnis ist bei dem für den Betriebssitz zuständigen Ordnungsamt zu stellen.
Ist ein Betriebssitz noch nicht bekannt, kann die Erlaubnis auch bei dem für den
Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Ordnungsamt beantragt werden.

https://service.berlin.de/dienstleistung/327495/
https://service.berlin.de/dienstleistung/329637/

